
N I E D E R S C H R I F T 

 
über die Sitzung des Stadtrates  der Stadt Remagen vom 18.06.2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Einladung:  Schreiben vom 05.06.2018  
 
Tagungsort:  Foyer der Rheinhalle, Remagen, An der Alten Rheinbrücke   
 
Beginn:  17:00 Uhr 
 
Ende:   18:50 Uhr 
 

Anwesend:  

 
Vorsitzender  
Herbert Georgi   
 
Beigeordnete/r  
Rainer Doemen   
Rolf Plewa   
Joachim Titz   
 
Ratsmitglieder  
Prof. Dr. Frank Bliss   
Jürgen Blüher   
Peter Braun   
Jörg Dargel   
Egmond Eich   
Sabine Glaser   
Heinz-Peter Hammer   
Kenneth Heydecke   
Carsten Jacob   
Werner Jung   
Karin Keelan   
Andreas Köpping   
Alexander Lembke   
Detlef Lempio   
Antonio Lopez   
Norbert Matthias   
Hans Metternich   
Jürgen Meyer   
Rosa Maria Müller   
Thomas Nuhn   
Beate Reich   
Fokje Schreurs-Elsinga   
Motee Spanier   



Volker Thehos   
Michael Uhrmacher   
Jürgen Walbröl   
Christine Wießmann   
Olaf Wulf   
Dr. Peter Wyborny   
 
Verwaltung  
Gisbert Bachem   
Marc Bors   
Beate Fuchs   
Peter Günther   
Adalbert Krämer   
Marcel Möcking   
Björn Schröder   
 
   

Entschuldigt fehlen: 

 
Ratsmitglieder  
Rita Höppner   
Hans-Willi Jungbluth   
Heribert Langen   
 
  
Der Vorsitzende begrüßt die Sitzungsteilnehmer und stellt die ordnungsgemäße Ein-
ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Behandelte Tagesordnungspunkte: 
 
 1   Verpflichtung neuer Ratsmitglieder  
    
 2   Vorlage der Niederschrift über die 17. öffentliche Sit-

zung vom 19.03.2018 
 

    
 3   Einwohnerfragestunde  
    
 4   Jahresabschluss zum 31.12.2017, Betriebszweig Was-

serversorgung (WA 04.06.2018, TOP 3) 
 

    
 5   Jahresabschluss zum 31.12.2017, Betriebszweig Ab-

wasserbeseitigung (WA 04.06.2018, TOP 4) 
 

    
 6   Ziele und Strategien für Remagen - Aktualisierung  
  0539/2018 

 
 

 7   Widmung; Parkplatz Rheinallee, Kripp  
  0476/2018  



 8   Erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen; Römer-
straße, Kripp; Erhebung von Vorausleistungen auf den 
endgültigen Erschließungsbeitrag 

 

  0475/2018 
 

 

 9   Ausbau von Gemeindestraßen; Römerstraße (Teilbe-
reich); Erhebung von Vorausleistungen auf den endgül-
tigen Ausbaubeitrag 

 

  0474/2018 
 

 

 10   Sanierung Abflussleitungen im Kriechkeller der Grund-
schule Oberwinter; Bereitstellung von zusätzlichen 
Haushaltsmitteln 

 

  0533/2018 
 

 

 11   Bauleitplanung der Stadt Remagen; Bebauungsplan; 
"Grundstücke Mittelstraße 42 - 46 und Batterieweg 29 - 
33"; Remagen-Kripp; 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 a BauGB mit 
städtebaulichem Vertrag 
b) Durchführung der Offenlage 

 

  0509/2018 
 

 

 12   Bau- und Planungsangelegenheiten 
Bauleitplanung der Stadt Remagen 
9. Änderung Flächennutzungsplan 2004 ("Stadtgrenze / 
Alte B9") 
- Auswertung der Offenlage 
- Feststellungsbeschluss 

 

  0511/2018 
 

 

 13   Bau- und Planungsangelegenheiten 
Bauleitplanung der Stadt Remagen 
Bebauungsplan 40.09 "Amselweg", Oedingen (40.09/03) 
3. Änderung im beschleunigten Verfahren 
- Auswertung der Offenlage 
- Satzungsbeschluss 

 

  0512/2018 
 

 

 14   Bau- und Planungsangelegenheiten 
Bauleitplanung der Stadt Remagen 
Bebauungsplan 10.59 "Haus Ernich" 
Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens 
mit städtebaulichem Vertrag 

 

  0530/2018 
 

 

 15   Resolution zur Durchbindung der Ahrtalbahn  
  0513/2018 

 
 

 16   Unterrichtung des Stadtrats über abgeschlossene Ver-  



träge mit Rat- und Ausschussmitgliedern sowie mit Be-
diensteten der Stadt 

  0488/2018 
 

 

 17   Nachwahlen für verschiedene Ausschüsse 
a) Mitglied und Stellvertreter Haupt- und Finanzaus-
schuss 
b) Mitglied und Stellvertreter Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschuss 
c) Stellvertretendes Mitglied Werkausschuss 
d) Mitglied und zwei Stellvertreter Ausschuss für Fami-
lie, Jugend, Senioren und Soziales 
e) Stellvertretendes Mitglied Rechnungsprüfungsaus-
schuss 
f) Mitglied Ausschuss für Kunst, Kultur und Tourismus 
g) Stellvertretendes Mitglied Wirtschaftsförderungs- und  
    Stadtentwicklungsausschuss 
h) Mitglied Schulträgerausschuss 
i)  Mitglied mit Erfahrung in der Bewertung von Grund-
stücken für den Umlegungs- 
    ausschuss 

 

  0494/2018 
 

 

 18   Nachwahlen für diverse Ausschüsse 
a) Stellvertreter/in für den Haupt- und Finanzausschuss 
b) 2 Stellvertreter/innen für den Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss 
c) Stellvertreter/in für den Wirtschaftsförderungs- und 
Stadtentwicklungsausschuss 
d) Mitglied für den Ausschuss für Familie, Jugend, Seni-
oren und Soziales 
e) Mitglied und Stellvertreter für den Ausschuss für 
Kunst, Kultur und Tourismus 
f) Mitglied für den Schulträgerausschuss 

 

  0517/2018 
 

 

 19   Wahl der Schöffen und Hilfsschöffen für die Amtsperio-
de 2019 bis 2023 

 

  0523/2018 
 

 

 20   Umlage Rheinische Versorgungskasse; Bereitstellung 
überplanmäßiger Haushaltsmittel 

 

  0525/2018 
 

 

 21   Aufhebung der Satzung über die Erhebung eines Frem-
denverkehrsbeitrages A in der Stadt Remagen 

 

  0507/2018/1 
 

 

 22   Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Feuerwehr-
angehörige; Änderung der Hauptsatzung der Stadt 

 



Remagen und der Satzung über den Kostenersatz und 
die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen 
der Feuerwehr der Stadt Remagen 

  0531/2018 
 

 

 23   Genehmigung der Jahresrechnung 2017; Entlastung 
des Bürgermeisters und der Beigeordneten, Kenntnis-
nahme des Gesamtabschlusses 

 

  0519/2018 
 

 

 24   Tag der Demokratie 2018; Dringlichkeitsantrag der 
SPD-Fraktion vom 13.06.2018 

 

    
 25   Mitteilungen  
    
 25.1   Sitzungen 2. Halbjahr 2018  
    
 26   Anfragen  
    
 26.1   Starkregenereignis; Bebauungsplan "Alter Garten", Un-

kelbach 
 

    
 26.2   Bahnhof Remagen; Umbaumaßnahmen  
    
 26.3   Feuerwehreinsatz Oberwinter  
    
 26.4   Leerung der Briefkästen in Remagen  
    
 
 
18. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
---------------------------------------- 
 
 
Zu Punkt 1  ï Verpflichtung neuer Ratsmitglieder ï 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bürgermeister Herbert Georgi teilt mit, dass die Eheleute Elke und Walter Köbbing, 
Christa Reinartz-Uhrmacher und Dr. Konstanze Ameskamp ihr Mandat als Ratsmit-
glied niedergelegt haben. 
 
Für die Eheleute Köbbing rücken Johannes-Wilhelm Jungbluth und Andreas Köpping 
und für Dr. Konstanze Ameskamp, Jörg Dargel in den Stadtrat.  
 
Bürgermeister Herbert Georgi verpflichtet zudem das neue Ratsmitglied Sabine Gla-
ser, als Nachfolgerin für Christa Reinartz-Uhrmacher, gemäß § 30 der Gemeindeord-
nung per Handschlag und weist auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten, ins-
besondere der Schweigepflicht, der Treuepflicht und der Pflicht zur Rücksicht auf das 
Gemeinwohl hin. 
 



Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift gefertigt. Sabine Glaser erhält ein 
Kommunalbrevier. 
 
Der Vorsitzende begrüßt die neuen Ratsmitglieder und wünscht Ihnen bei der Aus-
übung ihres Mandates viel Erfolg. 
 
Vor Eintritt in die weitere Tagesordnung teilt der Vorsitzende mit, dass ein Antrag der 
SPD-Fraktion zum Thema ĂTag der Demokratieñ vorliege. Christine WieÇmann be-
gründet den Antrag, der den Ratsmitgliedern bereits per Post zugegangen ist. Dring-
lichkeit läge vor, da der für die Durchführung der Veranstaltung zuständige Begleit-
ausschuss in Kürze letztmalig vor der Sommerpause tagt und somit eine Willensbe-
kundung des Rates in der heutigen Sitzung erforderlich ist, damit der Ausschuss die 
Wünsche und Anregungen noch berücksichtigen kann. 
 
Die übrigen Ratsmitglieder kündigen an, den Antrag zu unterstützen. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen sieht jedoch die Dringlichkeit nicht und vertritt zudem die 
Meinung, der Begleitausschuss sei für die Durchführung der Veranstaltung zustän-
dig. 
 
Der Stadtrat beschließt bei 23 Ja- und 6 Nein-Stimmen den Antrag der SPD-Fraktion 
auf die Tagesordnung aufzunehmen und als neuen TOP 24 zu behandeln. 
 
 
Zu Punkt 2  ï Vorlage der Niederschrift über die 17. öffentliche Sitzung vom 

19.03.2018 ï 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Niederschrift wird bei drei Enthaltungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu Punkt 3  ï Einwohnerfragestunde ï 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Von der Einwohnerfragestunde wird kein Gebrauch gemacht. 
 
 
Zu Punkt 4  ï Jahresabschluss zum 31.12.2017, Betriebszweig Wasserve r-

sorgung (WA 04.06.2018, TOP 3) ï 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bürgermeister Herbert Georgi begrüßt zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5 Herrn 
Welsch von der Energieversorgung Mittelrhein, der für die Beantwortung von Fragen 
zu Verfügung steht.  
 
Der Vorsitzende erläutert kurz den Sachverhalt. Die Konzessionsabgabe konnte in 
Hºhe von 213.782,42 ú voll erwirtschaftet werden. Es ist ein Jahresgewinn von 
203.804,83 ú erzielt worden. 
 



Im Vergleich zu anderen Wasserwerken (mit Konzessionsabgabe und Mindest-
gewinn) ist der Entgeltsbedarf I mit 2,39 ú/mį auch gegen¿ber den Kosten als sehr 
gering zu bezeichnen.  
 
Dem Jahresabschluss wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Beratungsbedarf besteht nicht.  
 

Beschluss: 

Auf Empfehlung des Werkausschusses stellt der Stadtrat die Jahresbilanz zum 
31.12.2017 mit einer Bilanzsumme auf der Aktiv- und Passivseite von 9.901.418,35 
Euro und einem Jahresgewinn von 203.804,83 Euro fest und genehmigt sie. 
 
Der Stadtrat beschließt weiterhin, den Jahresgewinn 2017 in Höhe von 203.804,83 
Euro in die Allgemeine Rücklage einzustellen und für Investitionsmaßnahmen 2018 
zu verwenden. 
 
 
einstimmig beschlossen   
  
 
Zu Punkt 5  ï Jahresabschluss zum 31. 12.2017, Betriebszweig Abwasserb e-

seitigung (WA 04.06.2018, TOP 4) ï 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedingt durch geringere Festsetzung der Benutzungsgebühren und höhere Ab-
schreibungen als geplant, ist ein Jahresverlust von 15.685,74 ú  
entstanden. 
 
Auch hier ist der Entgeltsbedarf I mit 147,67 ú als sehr gering zu bezeichnen. 
Durch die Prüfungsgesellschaft wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
erteilt.  
 
Beratungsbedarf besteht nicht. 
 

Beschluss: 

Auf Empfehlung des Werkausschusses stellt der Stadtrat die Jahresbilanz zum 
31.12.2017 mit einer Bilanzsumme auf der Aktiv- und Passivseite von 39.059.432,80 
Euro und einem Jahresverlust von 15.685,74 Euro fest und genehmigt sie. 
 
Weiterhin beschließt der Stadtrat, den Jahresverlust 2017 in Höhe von 
15.685,74 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und genehmigt die außerplanmäßi-
gen Ausgaben für die Grabenstraße in Höhe von 36.694,00 Euro. 
 
 
einstimmig beschlossen   
  
 



Zu Punkt 6 ï Ziele und Strategien für Remagen - Aktualisierung  
Vorlage: 0539/2018 ï 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Strategiepapier ĂErhalten und gestalten ï Ziele und Strategien f¿r Remagenñ 
wurde zuletzt vom Wirtschafsförderungs- und Stadtentwicklungsausschuss am 
06.11.2017 zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
Die Aktualisierung des Strategiepapieres erfolgt turnusgemäß für die Beratungen im 
Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsausschuss. Einmal im Jahr wird das 
Strategiepapier dann noch zusätzlich dem Stadtrat vorgelegt. 
 
In der ersten Auflage 2011 gab es auf 55 Seiten rund 450 Projekte und Maßnahmen, 
die zeigen, wie sich Remagen in der Vergangenheit bereits positioniert hat und wie 
sich die Stadt in Zukunft weiterentwickeln möchte.  
 
Aktuell umfasst das Strategiepapier auf 120 Seiten über 1000 Einträge mit gut 800 
Projekten und Maßnahmen. 
 
Seit November letzten Jahres sind knapp 40 Einträge hinzugekommen und an weite-
ren 50 Einträgen wurden Aktualisierungen vorgenommen. Das kann den Realisie-
rungszeitraum, den Fortgang oder den erfolgreichen Abschluss einzelner Maßnah-
men betreffen, aber durchaus auch die Erkenntnis, dass einzelne Projekte nicht wei-
terverfolgt werden sollten. 
 
Die 30 neu gelisteten Projekte und Maßnahmen gehören zu den verschiedensten 
Themenbereichen wie z.B.  
 
-  zum Demographischen Wandel 
- zur Verbesserung und zum Erhalt der Verkehrsanbindungen (inkl. Verkehrskon- 
   zept / Radwegekonzept)  
-  zur DSL-Versorgung und zu WLAN-Angeboten 
-  zur Verbesserung der Barrierefreiheit 
-  zum Bundesprogramm ĂDemokratie lebenñ (u.a. zur Integration von  
   Flüchtlingen) 
-  zur Verbesserung der Jugendarbeit / Unterstützung des Jugendbeirates  
-  zur Verbesserung der Steuerung des Parkplatzangebotes in der Innenstadt 
-  zur regionalen Vernetzung (z.B. Starke Kommunen ï Starkes Land)  
-  zur Steigerung der Sicherheit bei Märkten und Veranstaltungen  
-  zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur und zur Entwicklung neuer touristi-   
    scher Angebote 
 
Christine Wießmann ruft in Erinnerung, dass der Rat die Erstellung des Strategie-
konzepts im Jahr 2011 gefordert habe. Seither helfe es als Leitlinie bei der Durchfüh-
rung verschiedener Aufgaben und Projekte und stehe allen Entscheidungsträgern als 
ständiges Nachschlagewerk zur Verfügung.  
 
Dr. Peter Wyborny kritisiert den Umgang des Rates mit dem Strategiekonzept. Es 
würden zu selten die richtigen Prioritäten gesetzt. Bürgermeister Herbert Georgi ent-
gegnet, dass dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht immer möglich sei. 



Beschluss: 

Der Stadtrat beschlieÇt das aktualisierte Konzept ĂZiele und Strategien f¿r Remagenñ 
mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.  
 
mehrheitlich beschlossen   
Nein 2  Enthaltung 1   
 
 
Zu Punkt 7  ï Widmung; Parkplatz Rheinallee, Kripp  

Vorlage: 0476/2018 ï 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Parkplatz im Bereich der Rheinfähre Kripp ist erweitert worden. Der neu herge-
stellte Bereich ist dem öffentlichen Fahr- und Fußverkehr zu widmen. 
 

Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt, den Parkplatz an der Rheinallee in Remagen-Kripp nach § 
36 Abs. 1 Landesstraßengesetz (LStrG) für Rheinland-Pfalz vom 01.08.1977 (GVBl. 
S. 273), in der jetzt gültigen Fassung, für den öffentlichen Fahr- und Fußverkehr zu 
widmen. Der Parkplatz liegt in der Gemarkung Remagen, Flur 6, Flurstück 162/6 
(Teilbereich). Der beigefügte Katasterplan ist Bestandteil der Widmung. 
 
Die Verwaltung soll mit der Bekanntmachung der Widmung beauftragt werden. 
 
 
einstimmig beschlossen   
  
 
Zu Punkt 8  ï Erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen; Römerstraße, 

Kripp; Erhebung von Vorausleistungen auf den endgültigen E r-
schließungsbeitrag  
Vorlage: 0475/2018 ï 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gisbert Bachem erläutert die geplanten Baumaßnahmen in der Römerstraße und 
erklärt die beitragsrechtlichen Auswirkungen. So sind in einem Teilbereich Ausbau- 
und in einem Teilbereich Erschließungsbeiträge zu erheben. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass die Römerstraße im vorderen Bereich (ehem. Kripper Lederfabrik) 
über sämtliche Herstellungsmerkmale verfügt, die eine Straße haben muss, der hin-
tere Bereich jedoch keine Entwässerungseinrichtung aufweist. 
 
Als Konsequenz hieraus ist der vordere Bereich als eine vorhandene Straße anzuse-
hen ï hier werden Ausbaubeiträge erhoben ï im hinteren Bereich handelt es sich um 
die erstmalige Herstellung einer Straße, mit der Folge, dass hier Erschließungsbei-
träge erhoben werden. 
 
Dr. Wyborny sieht die geplanten Arbeiten kritisch. Seines Erachtens reiche es aus, 
lediglich die Oberfläche abzufräsen und zu erneuern. Gisbert Bachem erklärt, dass 
insbesondere im hinteren Bereich der Straße der Unterbau nicht oder nicht ausrei-



chend vorhanden sei. Zudem werde sie in ihrer kompletten Länge nach den Richtli-
nien der RASt 06 hergestellt, so dass auch in den seitlichen Bereichen der Unterbau 
komplett hergestellt oder erneuert werden muss.  
 
Der Anregung von Prof. Dr. Frank Bliss, man möge vor geplanten Ausbaumaßnah-
men den Zustand des Unterbaus durch ein unabhängiges Fachbüro prüfen lassen, 
entgegnet Gisbert Bachem, dass diese geologischen Untersuchungen seit Jahren 
Bestandteil jeder Ausbauplanung seien.  

Beschluss: 

Der Stadtrat stellt fest, dass die Römerstraße im Bereich der Flurstücke 39/2 bzw. 
189/3 (einschließlich) bis zu den Flurstücken 87/3 bzw. 24/17 erstmalig hergestellt 
wird.  
 
Aufgrund der Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit der Er-
schließungsbeitragssatzung der Stadt Remagen vom 18.04.1988 in der jetzt gültigen 
Fassung sollen hierfür Vorausleistungen auf den endgültigen Erschließungsbeitrag 
erhoben werden, sobald mit der Herstellung der Erschließungsmaßnahem begonnen 
wird. Die Vorausleistungen sollen in Höhe der voraussichtlichen endgültigen Kosten 
erhoben werden.  
 
 
mehrheitlich beschlossen   
Nein 1   
 
Zu Punkt 9  ï Ausbau von Gemeindestraßen; Römerstraße (Teilbereich); 

Erhebung von Vorausleistungen auf den endgültigen Ausba u-
beitrag  
Vorlage: 0474/2018 ï 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gisbert Bachem erläutert den Sachverhalt unter TOP 8. Ohne weitere Beratung 
ergeht folgender 

Beschluss: 

Der Stadtrat stellt fest, dass die Römerstraße von der Einmündung Quellenstraße 
(Flurstück 477/8 bzw. 109/51) bis einschließlich auf Höhe der Flurstücke 39/2 bzw. 
189/3 ausgebaut wird.  
 
Aufgrund der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz in Ver-
bindung mit der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Remagen vom 10.02.2003 in der 
jetzt gültigen Fassung sollen hierfür Vorausleistungen auf den endgültigen Ausbau-
beitrag erhoben werden, sobald mit der Herstellung der Maßnahme begonnen wird. 
Die Vorausleistungen sollen in Höhe der voraussichtlich endgültigen Kosten erhoben 
werden.  
 
Unter Abwägung des Vorteils für die Anlieger mit dem Interesse der Allgemeinheit 
werden die Kosten wie folgt verteilt: 
 
Anteil Anlieger: 35 % 



Anteil Stadt:  65 % 
 
 
mehrheitlich beschlossen   
Nein 1   
 
Zu Punkt 10  ï Sanierung Abflussleitungen im Kriechkeller der Grundschule 

Oberwinter; Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln  
Vorlage: 0533/2018 ï 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Vorsitzende beschreibt kurz den Sachverhalt und teilt mit, dass der Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltausschuss die Vergabe der Arbeiten, vorbehaltlich der Bereitstel-
lung der Haushaltsmittel, beschlossen habe.  
 

Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt, die notwendigen überplanmäßigen Haushaltsmittel von rd. 
22.000,00 ú zur Verf¿gung zu stellen. 
 
einstimmig beschlossen   
  
 
Zu Punkt 11  ï Bauleitplanung der Stadt Remagen; Bebauungsplan; "Grun d-

stücke Mittelstraße 42 - 46 und Batterieweg 29 - 33"; Remagen -
Kripp;  
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 a BauGB mit städtebaul i-
chem Vertrag  
b) Durchführung der Offenlage  
Vorlage: 0509/2018 ï 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das geplante Vorhaben auf den Grundstücken im Bereich Batterieweg 29 ï 33 und 
Mittelstraße 42 ï 46 wird kurz erläutert. 
 
Weiterer Beratungsbedarf besteht nicht.  
 

Beschluss: 

a) Der Stadtrat beschließt, dem Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanver-
fahrens zuzustimmen. Im Zuge des städtebaulichen Vertrages werden insbe-
sondere die Übernahme aller Planungskosten sowie die Herstellung der not-
wendigen Erschließung durch den Investor geregelt.  

b) Die Verwaltung wird mit der Durchführung des Beteiligungsverfahrens nach § 
13a BauGB (vereinfachtes Verfahren) beauftragt 

 
einstimmig beschlossen; Sonderinteressen 1   
 
Ratsmitglied Heinz-Peter Hammer verlässt wegen Sonderinteresse den Sitzungstisch 
und nimmt an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil. 



Zu Punkt 12  ï Bau- und Planungsangelegenheiten  
Bauleitplanung der Stadt Remagen  
9. Änderung Flächennutzungsplan 2004 ("Stadtgrenze / Alte 
B9")  
- Auswertung der Offenlage  
- Festste llungsbeschluss  
Vorlage: 0511/2018 ï 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 Vorbemerkungen 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.06.2007 die Einleitung des Verfahrens zur  
9. Änderung des Flächennutzungsplanes 2004 beschlossen. Mit der Änderung wer-
den die planungsrechtlichen Grundlagen für die Einrichtung eines Lagerplatzes für 
Grünschnitt, Erdaushub oder Betonabbruch geschaffen. 
Am 29.08.2008 beantragte die Verwaltung bei der Kreisverwaltung Ahrweiler als un-
teren Landesplanungsbehörde die nach § 20 Landesplanungsgesetz erforderliche 
landesplanerische Stellungnahme. Diese wurde mit Bescheid vom 26.03.2009 erteilt. 
 
Im Amtsblatt vom 07.03.2018 erfolgte die ortsübliche Bekanntmachung der Offenla-
ge, so dass die Bürger in der Zeit vom 15.03. bis einschließlich 16.04.2018 die Mög-
lichkeit erhielten, Anregungen zu der Planung vorzutragen. Die von der Planung be-
rührten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden am 01.03.2018 schriftlich 
über das Beteiligungsverfahren informiert. 
 
Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens ist nachstehend dokumentiert.  
 
Seitens der Bürger gingen zu der Planung keine Anregungen oder Stellungnahmen 
ein. 
 
 
2 Behörden und Träger öffentlicher Belange ohne Beteiligung  
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden am Verfahren beteiligt, 
haben sich jedoch nicht geäußert: 
 

¶ SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht; Koblenz 

¶ DRK Kreisverband Ahrweiler; Bad Neuenahr-Ahrweiler 

¶ Polizeiinspektion Remagen; Remagen 

¶ Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr; Bonn 

¶ Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Mayen; Mayen 

¶ Industrie- und Handelskammer Koblenz; Bad Neuenahr-Ahrweiler 

¶ RWE; Saffig 

¶ DB Station & Service; Koblenz 

¶ Verkehrsverbund Rhein-Mosel; Koblenz 

¶ Ortsbeirat Remagen 

¶ die im Stadtrat vertretenen Parteien. 
 
Gemäß den Hinweisen im Anschreiben ist davon auszugehen, dass die Belange die-
ser Einrichtungen durch die Planung nicht berührt oder in der Planung ausreichend 



berücksichtigt werden. 
 
3 Behörden und Träger öffentlicher Belange ohne Anregungen  
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben mitgeteilt, dass sie keine 
Anregungen vortragen, ihre Belange berücksichtigt oder nicht betroffen sind: 
 

¶ Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Geschäfts-
stelle Praktische Denkmalpflege; Mainz; Schreiben vom 09.04.2018 

¶ Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie; Koblenz; 
Schreiben vom 15.03.2018 

¶ Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz; Koblenz; Schreiben vom 11.04.2018 

¶ Abwasserzweckverband Untere Ahr; Sinzig; Schreiben vom 28.03.2018 

¶ PLEdoc; Essen für Open-Grid-Europe; Essen; E-Mail vom 13.03.2018 

¶ Deutsche Telekom Technik GmbH; Mayen; E-Mail vom 16.04.2018 

¶ Vodafone Kabel Deutschland GmbH; Trier; E-Mail vom 17.04.2018 

¶ Stadtverwaltung Sinzig; Sinzig; Schreiben vom 12.03.2018 

¶ Stadtverwaltung Remagen, Fachbereich 1, Wirtschaftsförderung; Mitteilung 
vom 07.03.2018 

¶ Stadtverwaltung Remagen, Fachbereich 2. 
 
 
4 eingereichte St ellungnahmen im Rahmen der Offenlage  
 
Folgende Stellungnahmen wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgelegt: 
 

4.1 SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft Boden-
schutz, Koblenz 

4.2 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken; Frankfurt 
am Main 

4.3 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz; Mainz 
4.4 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien; Frankfurt am Main 
4.5 Kreisverwaltung Ahrweiler, Bad Neuenahr-Ahrweiler 
4.6 Energienetze Mittelrhein, Koblenz 
4.7 Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz; Cochem 

 
 
Diese Stellungnahmen werden im Folgenden, soweit nicht anders angegeben,  wört-
lich wiedergegeben. 
 
 
4.1 SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaf t, Abfallwirtschaft Bode n-
schutz; Postfach 20 03 61;  56003 Koblenz , Schreiben  vom 20.03.2018  
 
4.1.1 Inhalt der Stellungnahme  



 
 
4.1.2 Stellungnahme der Verwaltung  
Die Ausführungen der SGD Nord werden zur Kenntnis genommen. Darin werden zu 
den planerischen Inhalten des Verfahrens keine Anregungen vorgetragen. Der Hin-
weis einer Genehmigungspflicht nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz wird in 
die Begründung aufgenommen und an den späteren Bauherren und Vorhabenträger 
weitergegeben. 
 
4.1.3 Abwägung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine inhaltliche Änderung oder 
Ergänzung der Verfahrensunterlagen erfolgt nicht. 
 
 
4.2 Eisenbahn -Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken; Un-
termainkai 23 -25; 60329 Frankfurt am Main , Schreiben vom 28.03.2018  
 
4.2.1 Inhalt der Stellungnahme  

 

 
 
4.2.2 Stellungnahme der Verwaltung  
Das Eisenbahn-Bundesamt trägt keine eigenen Anregungen vor. 
Die Deutsche Bahn AG wurde unmittelbar am Verfahren beteiligt (vgl. Abschnitt 4.4) 
 
4.2.3 Abwägung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung oder Ergänzung 
der Verfahrensunterlagen erfolgt nicht. 
 



4.3 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland -Pfalz; Emy-Roeder -
Straße 5; 55129 Mainz; Schreiben vom 05.04.2018  
 
4.3.1 Inhalt der Stellungnahme  

 

 

 
 
4.3.2 Stellungnahme der Verwaltung  
Der Hinweis, dass im Geltungsbereich kein Altbergbau dokumentiert ist, wird zur 
Kenntnis genommen. Eigene, darüber hinausgehende Erkenntnisse liegen der Stadt 
in dieser Hinsicht nicht vor. 
 
Die Regelwerke, die bei Eingriffen in den Baugrund zu beachten sind, werden in der 
Begründung bislang noch nicht dokumentiert. Zwar sind sie als einschlägiges Nor-
menwerk zu beachten, klarstellend wird in der Begründung in Kapitel 5 ein zusätzli-
cher Abschnitt aufgenommen. Mit der Aufnahme dieser Hinweise werden die norma-
tiven Inhalte der Planung nicht verändert, so dass eine erneute Offenlage der Pla-
nung nicht erforderlich wird. 
 
Der Hinweis, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände bestehen, wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
4.3.3 Abwägung  
Die Begründung wird um die Hinweise zum Normenwerk ergänzt. Darüber hinaus 
werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. Eine weitergehende Änderung 
oder Ergänzung der Verfahrensunterlagen erfolgt nicht. 



 
 
4.4 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien; Region Mitte; Camberger Straße 10; 
60327 Frankfurt am Main , Schreiben vom 10.04.2018  
 
4.4.1 Inhalt der Stellungnahme  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
4.4.2 Stellungnahme der Verwaltung  
Der Flächennutzungsplan wird geändert, um einem in Remagen ansässigen Garten- 
und Landschaftsbaubetrieb die Möglichkeit zusätzlicher Lagerflächen einzuräumen. 



Bauliche Anlagen sollen in diesem Zusammenhang nicht errichtet werden. Eingriffe 
in die Standsicherheit oder Funktionsfähigkeit der Bahnanlagen sind ebenfalls nicht 
beabsichtigt. Die bestehenden Sichtverhältnisse, insbesondere auf dem Bahngelän-
de, werden ordnungsgemäßem Betrieb als Lagerplatz nicht beeinträchtigt.  
Soweit ein Genehmigungsverfahren erforderlich ist, erfolgt in diesem Zusammen-
hang eine Beteiligung der DB; auf die diesbezüglichen Ausführungen der SGD Nord 
wird verwiesen (vgl. vorstehend Nr. 4.1). 
 
Die Firma Grünbau wird als Vorhabenträger darauf hingewiesen, dass das Betreten 
und Verunreinigen des Bahngeländes untersagt ist.  
Das Grundstück in der Gemarkung Remagen, Flur 30, Flurstück 39/1 liegt nicht un-
mittelbar neben der geplanten Lagerfläche. Eine Überlagerung der Katasterdaten mit 
dem Luftbild zeigt, dass die Örtlichkeit in Teilen deutlich von den Eigentumsgrenzen 
abweicht. Eine unerwünschte Beeinträchtigung lässt sich dadurch ausschließen, 
dass die östliche Flurstücksgrenze frühzeitig vermessungstechnisch hergestellt und 
gekennzeichnet wird.  
 
Die beiden als Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Baumhecken sind so auszu-
führen, dass eine Gefährdung des Bahnkörpers durch Windbruch vermieden wird. 
Hierfür sorgen bereits die im Fachbeitrag Naturschutz vorgeschriebenen Pflegemaß-
nahmen. Diese sehen vor, den Baumbestand spätestens alle 15-20 Jahre auszulich-
ten. Ferner ist die Baumhecke durch einen alle 2 Jahre zu mähenden Hochstauden-
saum zu umgeben. 
 
Eine Beleuchtung des Lagerplatzes ist nicht beabsichtigt, eine Blendgefahr der Trieb-
fahrzeugführer damit ausgeschlossen. Als unproblematisch wird es angesehen, 
wenn sich Fahrzeuge mit eingeschaltetem Abblendlicht auf dem vorhandenen Wirt-
schaftsweg oder auf dem Gelände befinden. 
 
Das Vorhandensein der Oberleitungsanlage ist bekannt und wird bei dem Betrieb 
des Lagerplatzes berücksichtigt. Eine Änderung oder Ergänzung der Verfahrensun-
terlagen zur Flächennutzungsänderung ist jedoch nicht erforderlich. 
 
Die Stellungnahme wird der Fa. Grünbau als künftigem Grundstückseigentümer und 
Betreiber des Lagerplatzes zur Kenntnis gegeben.  
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass Belange, die eine Änderung oder Ergän-
zung der Darstellung im Flächennutzungsplan zur Folge hätte, nicht vorgetragen 
werden. 
 
4.4.3 Abwägung  
Der Inhalt der Stellungnahme wird im Planverfahren zur Kenntnis genommen. Der 
künftige Eigentümer und Betreiber erhält eine Kopie der Stellungnahme der DB zur 
Kenntnis.  
Eine Änderung oder Ergänzung der Verfahrensunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
4.5 Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstraße 24 -30, 53474 Bad Neuenahr -
Ahrweiler, Schreiben vom 11.04.2018  
 
4.5.1 Inhalt der Stellungnahme  



 

 

  
 
Ergänzende Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 11.05.2018 (E-



Mail) zu den überarbeiteten Fachbeiträgen Artenschutz und Naturschutz (Stand 
16.04.2018): 
 
 Ădie Bedenken sind mit der vorliegenden  nderung ausgerªumt.ñ 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
4.5.2 Stellungnahme der Verwaltung  
Wir danken für den Hinweis auf die fehlerhafte Flurstücksnummer auf Seite 6 der 
Begründung. Hier wurde versehentlich noch eine alte Nummer verwendet. Die Anga-
be wird korrigiert. Durch die Abgrenzung in der Plankarte ist das Plangebiet gleich-
wohl eindeutig abgegrenzt. Die redaktionelle Änderung führt daher nicht zu einer er-
neuten Offenlage. 
 
Bei der Zusammenstellung der Belange, die auf der Ebene des neuen Raum-
ordnungsplanes von der Planung zu berücksichtigten sind, wurde die analoge Plan-
karte ausgewertet. Planzeichnen, die Vorbehaltsgebiete ĂGrundwasserschutzñ, ĂEr-
holung und Tourismusñ oder Ăbesondere Klimafunktionñ kennzeichnen w¿rden, sind 
darin nicht erkennbar. Mittlerweile wurden die von der Planungsgemeinschaft bereit-
gestellten digitalen Daten mit den Abgrenzungen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
in das stadteigene GIS integriert. Erst jetzt wird die Lage des Plangebietes in diesen 
Vorbehaltsflächen ersichtlich. Die Prüfung der damit verbundenen raumordnerischen 
Belange hat ergeben, dass das städtische Planungsziel, künftig eine gewerblich 
nutzbare Lagerfläche darzustellen, diesen Belangen nicht entgegensteht. Die Be-
gründung zum Flächennutzungsplan wird entsprechend ergänzt.  
Der Kreisverwaltung wurde die geänderte Fassung der Begründung zur Abstimmung 
vorgelegt. Eine erneute öffentliche Auslegung ist nicht erforderlich, da mit der Ergän-
zung der Begründung die Grundzüge der Planung unverändert bleiben. 
 
Die Anregungen der Naturschutzbehörde wurden an das Büro Göppner Land-
schaftsarchitekten, welches im Auftrag der Stadt die Fachbeiträge zum Artenschutz 
und zum Naturschutz verfasst hat, weitergeleitet. Das Büro hat die Stellungnahme 
geprüft und daraufhin die beiden Fachbeiträge überarbeitet. Nunmehr wird auch der 
Nachweis geführt, dass besonders geschützte Vogelarten von der Planung nicht be-
rührt sind. Das Plangebiet ist auf Grund seiner Lage und Struktur als Nistplatz, Fort-



pflanzungs- oder Ruhestätte für diese Tiere nicht geeignet.  
Da die Grundzüge der Planung durch die Ergänzung der Fachbeiträge nicht berührt 
werden, wurden diese der unteren Naturschutzbehörde nach § 4a Abs. 3 Satz 4 
BauGB zur neuerlichen Stellungnahme vorgelegt. Mit E-Mail vom 11.05.2018 teilt die 
Behörde mit, dass die zunächst geäußerten Bedenken nun ausgeräumt sind. 
 
Zusätzlich zu den Ergänzungen der Fachbeiträge wird die Begründung in Punkt 5 
dahingehend geändert, dass sowohl der Fachbeitrag zum Naturschutz wie auch der 
zum Artenschutz, Bestandteil der Begründung werden.  
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bereits Ende 1992 durch das Büro Biele-
feld und Gillich Landschaftsplanung im Zuge einer Umweltverträglichkeitsstudie eine 
geringe Wertigkeit des Plangebietes für den Naturschutz festgestellt wurde. Die in-
tensiv genutzten Ackerflächen seien stark funktionsgemindert, verlärmt und durch 
Verkehrswege isoliert. Die Arbeit, die seinerzeit im Zusammenhang mit den Überle-
gungen zur Erweiterung des Remagener Gewerbegebietes auf den Flächen bis zur 
B266 verfasst wurde, nahm auch das jenseits der Bahn gelegene aktuelle Plangebiet 
mit in den Fokus. 
 
Die Ausführungen der Wasserwirtschaft wie auch die der Denkmalschutzbehörde 
werden zur Kenntnis genommen.  
Die beiden von der Denkmalbehörde benannten Fachabteilungen der Generaldirekti-
on Kulturelles Erbe wurden unmittelbar am Verfahren beteiligt. Beide teilten mit, dass 
ihre Belange ausreichend berücksichtig sind oder aber nicht berührt werden (siehe 
hierzu vorstehend Kapitel 3). 
 
Die Stellungnahme zum Brandschutz wird mit den darin enthaltenen Hinweisen an 
den späteren Betreiber des Lagerplatzes weitergeleitet. Mit Ausnahme einer Ergän-
zung der Begründung dahingehend, dass die Möglichkeit besteht, Niederschlags-
wasser als Löschwasser zu verwenden, erfolgt keine Änderung der Verfahrensunter-
lagen. 
 
In Bezug auf die Darlegungen der Abteilung Verkehr ist anzuführen, dass es sich bei 
der das Plangebiet erschließenden Straße um die Landesstraße 82 handelt. Bereits 
im Bestand ist es daher nicht unüblich, dass sich zwei Lastkraftwagen begegnen, 
zumal im weiteren Verlauf auf Sinziger Stadtgebiet bereits gewerblich genutzte 
Grundstücke anschließen. Ausgehend von den Erfahrungen mit einer vergleichbar 
genutzten Fläche im Bereich der ehemaligen Oedinger Mülldeponie erwarten wir, 
dass mit der Einrichtung und dem Betrieb der Lagerfläche auf der qualifizierten Stra-
ße L82 keine nennenswerte Erhöhung der Verkehrsmengen einhergeht. 
Im Zuge der ausstehenden Einzelgenehmigung, gemäß den Darlegungen der SGD 
Nord in Form einer Genehmigung nach dem BImSchG (vgl. vorstehend Nr. 4.1), 
kann der Betreiber den detaillierten Nachweis erbringen, dass die Ausfahrt auf die L 
82 ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und ohne Verschmutzung der 
Fahrbahn erfolgt. Es drängen sich keine Belange auf, die einer Lösung der Zufahrt 
grundsätzlich entgegenstehen und eine Regelung bereits auf der Ebene der Flä-
chennutzungsplanung erforderlich machen würden. Eine abschließende Klärung 
kann damit auf die Ebene der nachfolgenden Genehmigungsverfahren verlagert 
werden. 
 



4.5.3 Abwägung  
Die Anregungen werden aufgenommen und die Planunterlagen entsprechend er-
gänzt. Durch die Anpassung der Begründung und die Ergänzung der Fachbeiträge 
zum Natur- und Artenschutz werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. So-
weit erforderlich, erfolgt vor dem abschließenden Feststellungsbeschluss durch den 
Stadtrat eine neuerliche Abstimmung mit den jeweils berührten Behörden nach § 4a 
Abs. 3 Satz 4 BauGB. Eine erneute öffentliche Auslegung der Unterlagen wird nicht 
erforderlich. 
 
 
4.6 Energienetze Mittelrhein GmbH & Co KG; Schützenstraße 80 -82; 56068 
Koblenz , E-Mail vom 16.04.2018  
 
4.6.1 Inhalt der Stellungnahme  

  
Abbildung 1: Lage der Hauptgasleitung (verkleinerte Darstellung)  

 
4.6.2 Stellungnahme der Verwaltung  
Die Lage der Leitung wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen und in der 



Begründung die bisherigen Aussagen zur Erschließung ergänzt. Der spätere Nutzer 
der Fläche wird über die Lage der Gas-Hochdruckleitung und die freizuhaltenden 
Korridore informiert. 
 
 
4.6.3 Abwägung  
Die Planzeichnung wird nachrichtlich ergänzt und der Vorhabenträger über die Lage 
der Leitung und der Korridore informiert. Die Grundzüge der Planung werden hier-
durch nicht berührt, eine erneute öffentliche Auslegung oder eine Beteiligung be-
troffener Behörden ist nicht erforderlich. 
 
 
4.7 Landesbetrieb Mobilität Cochem -Koblenz; Ravenéstraße 50; 56812 
Cochem ; Schreiben vom 16.04.2018  
 
4.7.1 Inhalt der Stel lungnahme  

 
 
4.7.2 Stellungnahme der Verwaltung  
Die Aussage, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung bestehen, 
wird zur Kenntnis genommen. Die Firma Grünbau als späterer Eigentümer und Be-
treiber der Lagerfläche wird über den weiteren Inhalt der Stellungnahme informiert 
und um Beachtung gebeten. 
 
Die darin erhobene Forderung nach einer Linksabbiegespur an der außerhalb des 
Plangebietes liegenden Einmündung des Wirtschaftsweges auf die L82 wird in Frage 
gestellt.  
Erfahrungen mit einer ähnlich genutzten Fläche angrenzend an die ehemalige Depo-
nie in Oedingen lassen erwarten, dass sich das Verkehrsaufkommen auf der L82 
nicht nennenswert erhöht. Eine besondere Gefahrensituation bei den seltenen Ab-
biegevorgängen wird daher nicht gesehen. Die Einmündung in den Wirtschaftsweg 
liegt von Sinzig aus kommend in Fahrtrichtung Norden etwa 160 m hinter der Kurve 
der Eisenbahnbrücke. Selbst bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h wäre dies ein 
ausreichender Abstand, damit ein in Richtung Remagen fahrendes Fahrzeug recht-
zeitig vor der Einmündung zum Stehen kommt (Anhalteweg ca. 70 m bei 70 km/h; 
ca. 40 m bei 50 km/h). Ferner verweisen wir auf die im weiteren Verlauf der L82 auf 
Sinziger Stadtgebiet bestehenden gewerblichen Nutzungen entlang der Straße, de-
ren Zu- und Abfahrt die bislang ohne Linksabbiegespur erfolgt.  
Die Ausfahrt auf die L82 könnte, soweit erforderlich, durch eine bauliche Aufweitung 



der Einmündung optimiert werden, ohne dass es hierfür einer Bauleitplanung bedürf-
te. 
 
Auf Grund der Stellungnahme des LBM wird Planzeichnung in der Form ergänzt, 
dass auf den nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LStrG einzuhaltenden Mindestabstand 
von 20,0 m zum Fahrbahnrand hingewiesen wird. Abzüglich der noch in Landesei-
gentum stehenden straßenbegleitenden Seiten- und Grünstreifen ist davon ein etwa 
6 bis 9 m breiter Streifen auf der privaten Fläche unter einen gesonderten Genehmi-
gungsvorbehalt gestellt. Auf Grund der nachrichtlichen Ergänzung der Planzeichnung 
müssen die Verfahrensunterlagen nicht nochmals nach § 4a BauGB ausgelegt wer-
den. 
 
 
4.7.3 Abwägung  
Der Inhalt der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der spätere Eigentümer 
und Betreiber des Lagerplatzes wird über die Inhalte informiert.  
 
Der Forderung nach einer Linksabbiegespur wird im Rahmen der Bauleitplanung 
nicht gefolgt. In die Planzeichnung wird nachrichtlich der Hinweis auf die nach dem 
Straßengesetz einzuhaltenden Abstände baulicher Anlagen vom Fahrbahnrand der 
L82 aufgenommen. 
 

Beschluss: 

Der Stadtrat beschließt 
- gemäß den vorstehenden Darlegungen die vorgelegten Anregungen auszu-

werten, zu gewichten und unter- sowie gegeneinander abzuwägen 
- auf der Basis der vorgenommenen Abwägung sowie der entsprechend er-

gänzten Unterlagen den Feststellungsbeschluss zu fassen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Nutzung (Grünabfall) sowie den Zustand des 
Grundstücks regelmäßig zu prüfen. 
 
mehrfach beschlossen   
Nein 4  Enthaltung 2   
 
 
Zu Punkt 13  ï Bau- und Planungsangelegenheiten  

Bauleitplanung der Stadt Remagen  
Bebauungsplan 40.09 "Amselweg", Oedingen (40.09/03)  
3. Änderung im beschleunigten Verfahren  
- Auswertung der Offenlage  
- Satzungsbeschluss  
Vorlage: 0512/2018 ï 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Vorbemerkung  
 
Auf Anregung des Ortsbeirates Oedingen hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 
11.07.2016 die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes 



40.09 ĂAmselwegñ beschlossen. Ziel des Verfahrens war die  nderung einer bisheri-
gen Grünfläche in eine Wohnbaufläche, das sie für ihren ursprünglichen Zweck 
(Rückhaltefläche für Niederschlagswasser sowie Spielfläche) nicht benötigt wurde. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses erfolgte im Amtsblatt am 
30.11.2016. 
 
Das Beteiligungsverfahren wurde in der Zeit vom 15.03. bis einschließlich 
16.04.2018 durchgeführt. Die zuvor erfolgte Bekanntmachung der Offenlage am 
07.03.2018 enthielt auch den Hinweis, dass die Verfahrensunterlagen während der 
Offenlage auf der Homepage der Stadt Remagen abgerufen werden kann. 
 
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
06.03.2018 über die Offenlage informiert. 
 
Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens ist nachstehend dokumentiert.  
 
 
2 Behörden und Träger öffentlicher Belange ohne Beteiligung  
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben sich am Verfahren nicht 
beteiligt: 
 

¶ SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht; Koblenz 

¶ SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz; 
Koblenz 

¶ Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr; Bonn 

¶ Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Mayen; Mayen 

¶ RWE; Saffig 

¶ Abwasserzweckverband Wachtberg-Remagen; Wachtberg 

¶ bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH; Bonn 

¶ Verkehrsverbund Rhein-Mosel; Koblenz 

¶ Gemeindeverwaltung Grafschaft; Grafschaft-Ringen 

¶ Ortsbeirat Oedingen 

¶ die im Stadtrat vertretenen Parteien 
 
 
3 Behörden und Träger öffentlicher Belange ohne Anregungen  
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben mitgeteilt, dass sie keine 
Anregungen vortragen, ihre Belange berücksichtigt oder nicht betroffen sind: 
 

¶ Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie; Koblenz 

¶ Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Geschäfts-
stelle Praktische Denkmalpflege; Mainz 

¶ PLEdoc GmbH; Essen für Open Grid Europe, Essen u.a. 

¶ Deutsche Telekom Technik GmbH; Mayen 

¶ Vodafone Kabel Deutschland GmbH; Trier 

¶ Gemeindeverwaltung Wachtberg; Wachtberg-Berkum 



¶ Stadtverwaltung Remagen, Fachbereich 2 
 
 
4 eingereichte Stellungnahmen im Rahmen der Of fenlage  
 
Folgende Stellungnahmen wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgelegt: 
 
 4.1 Kreisverwaltung Ahrweiler; Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 4.2 Energienetze Mittelrhein; Koblenz 
 
Diese Stellungnahmen werden im Folgenden, soweit nicht anders angegeben,  wört-
lich wiedergegeben. 
 
 
4.1 Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstraße 24 -30, 53474 Bad Neuenahr -
Ahrweiler, Schreiben vom 11.04.2018  
 
4.1.1 Inhalt der Stellungnahme  

 



 

 

 

 



.  
4.1.2 Stellungnahme der Verwaltung  
Die Ausführungen zu den Nummern 1 bis 3 (Städtebau/Landesplanung, Naturschutz, 
Wasserwirtschaft) werden zur Kenntnis genommen.  
 
Den Hinweis der Denkmalpflege nehmen wir zur Kenntnis. Kleindenkmäler sind in 
diesem Bereich auch hier nicht bekannt.  
Die zuständigen Fachbehörden in Koblenz und Mainz wurden unmittelbar am Verfah-
ren beteiligt und haben keine Anregungen vorgetragen (vgl. vorstehend Abschnitt 3). 
 
Die aus Sicht des Brandschutzes vorgetragenen Hinweise mit den Nummern 1 bis 6 
werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und führen nicht zu Änderungen oder Er-
gänzungen der Satzung.   
So geht die EVM als Betriebsführer der Wasserwerke auf Nachfrage davon aus, 
dass der geforderte Grundschutz von 96 m³/h über 2 Stunden vorhanden ist, denn 
diese Leistung wird noch im nachgeordneten Trinkwassernetz im Oedinger Gewer-
begebiet erreicht. Ein Nachweis für diese Annahme soll in Form eines Messprotokolls 
bis zur Sitzung des Fachausschusses nachgereicht werden. Die Hinweise 1 bis 3 
des Brandschutzes führen zu keiner Änderung oder Ergänzung der Planinhalte, zu-
mal es sich hier um ein bestehendes Netz handelt und die Änderung des Bebau-
ungsplans nicht zu einer Erweiterung der öffentlichen Versorgungsanlagen führt. 
Die maximalen Abstände der Hydranten untereinander bleiben deutlich unter dem 
Maß von 150 m, womit Hinweis 4 bereits bei der Erschließung des Gebietes berück-
sichtigt wurde. 
Auch mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplans werden keine Grundlagen 
geschaffen, die eine Bebauung mit einem Abstand von mehr als 50 m zur nächstge-
legenen öffentlichen Verkehrsfläche ermöglichen würde. Die insoweit vorgetragenen 
Hinweise unter der Nummer 5 werden damit ebenfalls lediglich zur Kenntnis genom-
men. 
Der Hinweis in Nr. 6 schließlich leitet sich unmittelbar aus § 15 Abs. 4 LBauO ab. Er 
ist damit unmittelbar anzuwendendes Recht und bedarf keiner weitergehenden Re-
gelung im Bebauungsplan oder dessen Begründung; er soll folglich ebenfalls nur zur 
Kenntnis genommen werden. 
 
 
4.1.3 Abwägung  
Die Ausführungen der Kreisverwaltung werden ï wie zuvor dargelegt ï zur Kenntnis 
genommen. Einen Änderung oder Ergänzung der Unterlagen erfolgt nicht. 
 
 
4.2 Energienetze Mittelrhein, Schützenstraße 80 -82, 56068 Koblenz, E -Mail 
vom 16.04.2018  
 
4.2.1 Inhalt der Stellungnahme  



 

 



 
Abbildung 2: Auszug Bestandsplan Abwasser (Regen - und Schmutzwasser)  

 
Abbildung 3: Detail Flurstück 402 mit Baugrenzen (blau) und geplanter Flurstücksgrenze (rot)  


